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vollstreckung vor merkungswidrigen (§ 883 Abs. 2 S. 2 
BGB) Zwangssicherungshypothek i. S. v. §  867 ZPO 
durch (OLG Koblenz NotBZ 2011, 56 = BeckRS 2010, 
24276; Staudinger/Kesseler, BGB, 2020, § 883 Rn. 250 
m. w. N.). Der Vormerkungsgläubiger kann also gem. 
§  888 Abs.  1 BGB vom nachrangigen Grundpfand-
rechtsgläubiger die Löschung der Zwangssicherungs-
hypothek verlangen.

Dem Zustimmungsanspruch gem. §  888 Abs.  1 BGB 
können in unterschiedlicher Weise Einwendungen 
und Einreden des Anspruchsgegners entgegenge-
setzt werden (Überblick bei Staudinger/Kesseler, § 888 
Rn. 60 ff .):

- Das Land Nordrhein-Westfalen als Grundpfandrechts-
gläubiger könnte selbstverständlich alle Einwen dungen 
gegen die Wirksamkeit der Vormerkung als solche gel-
tend machen. Es könnte sich also bspw. damit verteidi-
gen, dass der Vormerkung kein sicherungsfähiger An-
spruch zugrunde liege.

- Weiter stünden dem Land die Einreden zu, die ggf. aus 
einem persönlichen Rechtsverhältnis zwischen ihm und 
den vormerkungsberechtigten Übergebern resultieren.

- Ferner könnte das Land in Analogie zu §§ 768, 1137, 
1211 BGB dem Anspruch aus § 888 Abs. 1 BGB grund-
sätzlich alle Einreden entgegensetzen, die dem Schuld-
ner (S) gegenüber dem gesicherten Anspruch zugestan-
den hätten (BGH DNotZ  2016, 285 Rn.  12; NJW 
2000, 3496).

- Schließlich stünde dem Land in Analogie zu §§ 770 
Abs. 1, 1137, 1211 BGB eine dilatorische Einrede zu, 
wenn und solange der persönliche Schuldner (S bzw. 
dessen Erben) berechtigt wäre, das dem vorgemerkten 
Anspruch zu grunde liegende Rechtsgeschäft anzufech-
ten oder davon zurückzutreten.

Aus dem Sachverhalt ist für uns nicht ersichtlich, dass 
eine dieser denkbaren Einreden durchgreifen würde. 
Freilich müsste eine entsprechende Prüfung sämtliche 
Um stände des Einzelfalls einbeziehen.

Ungünstiger würde sich die Rechtslage für die Überge-
ber lediglich dann darstellen, wenn es sich bei der durch 
Zwangssicherungshypothek gesicherten Steuerschuld 
um eine Grund steuerschuld handelte: Der durch Vor-
merkung gesicherte Rückübertragungsanspruch fällt 
nämlich über §  48 ZVG in die Rangklasse des §  10 
Abs. 1 Nr. 4 ZVG (Bött cher, in: Böttcher, ZVG, 6. Aufl . 
2016, § 10 Rn. 49). Demgegenüber handelt es sich bei 
der Grundsteuer gem. § 12 GrStG, § 54 GBO um eine 
öff entliche Last, die in dem durch §  10 Abs.  1 Nr.  3 

ZVG festgelegten Umfang ein Recht auf Befriedigung 
aus dem Grundstück mit Vorrang vor der Vormerkung 
verschaff en würde. Da allerdings nach dem Sachver halt 
der Steuergläubiger das Bundesland ist, das Aufkommen 
der Grundsteuer jedoch den Gemeinden zusteht (§  1 
GrStG), gehen wir von einer andersartigen Steuerschuld 
aus. Ist diese keine öff entliche Last i. S. v. § 10 Abs. 1 
Nr. 3 ZVG, so greift die vorgenannte Beeinträchtigung 
des Vormerkungsschutzes nicht. Dann könnte auch aus 
diesem Grund – etwa wegen eines geltend gemachten 
Zurückbehal tungsrechts – die Löschung der Zwangs-
sicherungshypothek gem. § 888 BGB nicht verweigert 
werden. 

GBO §§ 13, 15 Abs. 2
Antragsrecht des Käufers bzgl. Löschung einer 
Belastung, die der Verkäufer zu löschen hat

I. Sachverhalt
Im Rahmen der Kaufvertragsabwicklung stellte der 
Urkundsnotar gem. § 15 GBO einen Antrag auf Eigen-
tumsumschreibung und auf Löschung von Vor lasten in 
Abt. III, ohne zusätzlich anzugeben, für wen die einzel-
nen Anträge gestellt wur den. Im notariellen Kaufvertrag 
ist der Löschungsantrag des Verkäufers enthalten. Das 
Grund buchamt stellte die Löschungskosten dem Käu-
fer und nicht dem Verkäufer in Rechnung. Aufgrund 
der Antragstellung ohne zusätzliche Angabe, für wen 
die einzelnen Anträge gestellt werden, betrachtet das 
Grundbuchamt sämtliche Beteiligten der Kaufvertrags-
urkunde für sämtliche Anträge als Antragsteller i. S. d. 
§ 22 Abs. 1 GNotKG und damit als Kosten schuldner. 

Gem. § 15 Abs.  2 GBO gilt der beurkundende Notar 
als ermächtigt, im Namen eines Antragsberechtigten 
die Eintragung zu beantragen. Antragsberechtigt für 
Löschungs anträge zu Vorlasten sind jedoch nur der Ei-
gentümer und der jeweilige Gläubiger. 

II. Fragen
Wie ist der Antrag des Notars gem. § 15 GBO auszu-
legen, wenn er keine zusätzlichen Angaben darüber ent-
hält, für wen der Antrag gestellt ist? Stellt der Notar 
den Löschungsantrag zu Vorlasten in Abt. III nur für 
den antragsberechtigen und an der Urkunde beteiligten 
Verkäufer (Eigentümer) oder auch für die berechtigten 
Gläubiger bzw. den Käufer?

III. Zur Rechtslage
1. Allgemeines zu § 15 Abs. 2 GBO
Gem. § 15 Abs. 2 GBO gilt ein Notar als ermächtigt, 
im Namen eines Antragsberechtigten Eintragungen im 
Grundbuch zu beantragen, wenn die zur Eintragung er-
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forderliche Erklä rung von diesem Notar beglaubigt oder 
beurkundet worden ist. Daraus folgt kein eigenes An-
tragsrecht des Notars, sondern vielmehr eine vermute-
te Vertretungs macht des Notars (statt aller BeckOK-
GBO/Reetz, Std.: 1.6.2020, §  15 Rn.  37; Schöner/
Stöber, Grundbuchrecht, 16. Aufl . 2020, Rn. 176 – jew. 
m. w. N.)

Verfährt der antragstellende Notar nach §  15 Abs.  2 
GBO und überbringt er nicht lediglich fremde Anträge 
der Beteiligten als Bote, so hat er gegenüber dem Grund-
buchamt ausdrück lich anzugeben, für wen er einen 
Antrag stellt (vgl. etwa BayObLGZ  1952, 271, 272; 
BeckOK-GBO/Reetz, § 15 Rn. 40 m. w. N.). Versäumt 
der Notar dies und ergibt sich auch sonst kein hinrei-
chender Anhaltspunkt, für wen der Antrag gestellt 
werden sollte, so gilt die Aus legungsregel, dass der ein-
gereichte Antrag als Antrag im Namen aller Antrags-
berechtigten zu behandeln ist (vgl. OLG München 
FGPrax 2012, 222; BeckOK-GBO/Reetz, § 15 Rn. 40 
m. w. N.).

2. Antragsberechtigung als Voraussetzung
Bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift ergibt sich, dass 
die Fiktion des § 15 Abs. 2 GBO nur die Antragstel-
lung im Namen eines überhaupt Antragsberechtigten 
i. S. d. §§ 13 Abs. 1 S. 2, 14 GBO (vgl. BeckOK-GBO/
Reetz, § 15 Rn. 37) erfasst.

Ein – auch vormerkungsgesicherter – Käufer ist jedoch 
für die Löschung einer Grundschuld zulasten des ver-
äußernden Eigentums in Abt. III des Grundbuchs nicht 
an tragsberechtigt i. S. d. § 13 Abs. 1 S. 2 GBO. An-
tragsberechtigt ist nur derjenige Beteiligte, dessen Recht 
von der Eintragung betroff en wird („verlierender Teil“) 
oder zu dessen Gunsten die Eintragung erfolgen soll 
(„ge winnender Teil“, vgl. BeckOK-GBO/Reetz, Std.: 
1.6.2020, § 13 Rn. 56).

Erforderlich ist dabei nach wohl allgemeiner Meinung, 
dass die begehrte Eintragung unmittelbar und nicht 
nur mittel bar zugunsten des Antragstellers wirkt 
(Meikel/Böttcher, GBO, 11.  Aufl .  2015, §  13 Rn.  37 
m.  w.  N.; BeckOK-GBO/Reetz, §  13 Rn.  64). Un-
mittelbar begünstigt in diesem Sinne ist aber bei einem 
Kaufvertrag, in dessen Rahmen vom ver äußernden 
Eigentümer Belastungen wegzufertigen sind, nur die-
ser selbst (OLG Frankfurt NJW-RR 1996, 1482, 1483; 
Demharter, GBO, 31. Aufl . 2018, §  13 Rn.  47). Das 
OLG  Frankfurt führt im Einzelnen aus (NJW-RR 
1996, 1482, 1483):

„Als gewinnender Teil antragsberechtigt kann somit nur 
der ein getragene Eigentümer sein, dessen Begünstigung die 
Eintragung unmittelbar bezweckt. Er allein erlangt im 

abstraktrechtlichen Sinn durch die Löschung unmittelbar 
einen rechtlichen Vorteil. Der Umstand, daß sie sich in 
wirtschaftlichem Sinn auch für den Vormerkungsbe-
rechtigten günstig auswirkt, macht den Vormerkungsbe-
rechtigten nur mittelbar betroff en und gibt ihm deshalb 
kein Antragsrecht.“

Im Einzelnen ließe sich weiter diff erenzieren: Die kons-
titutive Eintragung der Löschung eines Rechts, das 
gem. § 875 BGB rechtsge schäft lich aufgehoben werden 
soll, kann ein durch die Löschung auf rückender Berech-
tigter eines nachrangig eingetragenen Rechts oder 
einer nachrangigen Rechtsposition – wie vorliegend der 
vormerkungsgesicherte Käufer – nicht beantragen, da er 
nur mittelbar begünstigt wird; dem steht nicht ent-
gegen, dass die materiell-rechtliche Aufhebungserklä-
rung gem. § 875 Abs. 1 S. 2 BGB auch ihm gegen über 
wirksam abgegeben werden kann (Meikel/Böttcher, 
§ 13 Rn. 49; BeckOK-GBO/Reetz, § 13 Rn. 70).

Anders verhält es sich nur bei der deklaratorischen, 
bloß berichtigenden Eintragung der Löschung eines 
Rechts, das außerhalb des Grundbuchs entweder nicht 
entstanden oder be reits erloschen ist, denn diesbezüg-
lich ist der scheinbar nachrangig Berechtigte aufgrund 
seines Grundbuchberichtigungsanspruchs gem. §  894 
BGB unmittelbarer Be günstigter der vorzunehmen-
den Eintragung (OLG Stuttgart NJOZ  2012, 1307; 
BayObLG BWNotZ  1988, 165, 166 = MittRhNotK 
1989, 52; Meikel/Böttcher, § 13 Rn. 55; BeckOK-GBO/
Reetz, § 13 Rn. 70). Demnach kommt der Antrag auf 
Löschung eines vorrangigen Rechts durch einen nach-
rangig eingetragenen Berechtigten in erster Linie in 
solchen Fällen in Betracht, in denen die Unrichtigkeit 
der zu löschenden Eintragung gem. § 22 Abs. 1 GBO 
nachgewiesen werden kann – was vorliegend nicht der 
Fall ist.

Ein Antragsrecht lässt sich auch nicht damit begründen, 
dass der vormerkungsberechtig te Käufer nach Eigen-
tumsumschreibung im Grundbuch als Eigentümer un-
streitig antrags berechtigt wäre, § 13 Abs. 1 S. 2 GBO. 
Denn in dem Zeitpunkt, in dem der Notar gem. § 15 
Abs. 2 GBO den Antrag stellte, war der Käufer gerade 
noch nicht Eigentümer.

3. Fazit
Mangels Antragsberechtigung des Käufers im Zeit-
punkt des Löschungsantrags wurde der Löschungsan-
trag nicht (auch) gem. § 15 Abs. 2 GBO im Namen des 
Käufers gestellt. 

Da der Notar bei der Antragstellung nicht präzisiert hat, 
dass der Löschungsantrag (nur) im Namen des Verkäu-
fers gestellt wurde, gilt der Antrag als im Namen aller 
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Antragsberechtigten gestellt – also auch im Namen der 
Gläubiger der weg zufertigenden Belastungen (vgl. OLG 
München FGPrax 2012, 222), nicht jedoch im Namen 
des Käufers. Für die Einordnung als Kostenschuldner 
i.  S.  d. §  22 Abs.  1 GNotKG ist zwar nicht erforder-
lich, dass der Antrag zulässig ist (Sommerfeldt, in: 
Bormann/Diehn/Sommerfeldt, GNotKG, 3. Aufl . 2019, 
§ 22 Rn. 7; Korintenberg/Wilsch, GNotKG, 21. Aufl . 
2020, § 22 Rn. 6). Wenn jedoch die Auslegung ergibt, 
dass der Antrag nicht im Namen des Käufers gestellt 
wurde, dürfte eine Verpfl ichtung als Antragsteller gem. 
§ 22 Abs. 1 GNotKG ausscheiden.
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BGB §§ 13, 14; BeurkG § 17 Abs. 2a
Unternehmereigenschaft bei Geschäftsaufgabe; Ver-
kauf des Betriebsgrundstücks
Abruf-Nr.: 179100

BGB § 1587
Rückgängigmachung des Versorgungsausgleichs 
nach Rechtskraft der Scheidung
Abruf-Nr.: 175619

Rechtsprechung
BGB §§ 912, 985
Zu duldender Überbau: Eigentumszuordnung bzgl. 
Gebäudeteil auf Nachbargrundstück, wenn Gebäu-
de auf Stammgrundstück vollständig abgebrochen 
wird 

Bei einem zu duldenden Überbau führt der vollstän-
dige Abbruch des Gebäudes auf dem Stammgrund-
stück „nur“ dazu, dass die Duldungspfl icht des 
Nachbarn entfällt. Dagegen bleibt die eigentums-
rechtliche Zuordnung des auf dem Nachbargrund-
stück befi ndlichen Gebäudeteils zum Stammgrund-
stück unverändert (Bestätigung von Senat, Urteil 
vom 17. Januar 2014 – V ZR 292/12, NJW-RR 2014, 
973 Rn. 24 und Urteil vom 16. Januar 2004 – V ZR 
243/03, BGHZ 157, 301, 305 f.).

BGH, Urt. v. 10.7.2020 – V ZR 156/19

Problem
Die Klägerin macht gegen die Beklagte einen Heraus-
gabeanspruch gem. §  985 BGB bzgl. einer Wohnung 
geltend, die in einem Überbau belegen ist. Die Grund-
stückssituation stellte sich wie folgt dar: Die Kläge-
rin war ursprünglich Eigentümerin eines ungeteilten 
Grundstücks, auf dem (noch unter Geltung des DDR-
Rechts) ein Plattenbau errichtet wurde. Von zehn Plat-
tenbausegmenten standen sechs auf dem Grundstück 
der Klägerin und drei auf dem benachbarten Grund-
stück; ein Segment stand auf beiden Grundstücken. Das 
Nachbargrundstück gehört einer GbR. Der Überbau 
war von der GbR gem. § 320 ZGB (der inhaltlich weit-
gehend § 912 BGB entspricht) zu dulden. 

In der Folge teilte die Klägerin ihr Grundstück in Woh-
nungseigentum auf und veräußerte die Wohnungen; 
diese befanden sich in einem neu errichteten Gebäude, 
also nicht im Plattenbau. Die auf ihrem Grundstück 
befi ndlichen Plattenbausegmente ließ die Klägerin ab-
reißen, sodass nur noch die Plattenbaureste auf dem 
Grundstück der GbR verblieben sind. In den verblie-
benen Segmenten beansprucht die Beklagte eine Woh-
nung für sich, und zwar aufgrund eines Mietvertrags 
mit der GbR. Die Klägerin verlangt Herausgabe der 
Wohnung.

Entscheidung
Das Amtsgericht gab der Klage statt. Die dagegen von 
der Beklagten eingelegte Berufung blieb ohne Erfolg. 
Auch die Revision beim BGH war nicht erfolgreich.

Nach Ansicht des BGH steht der Klägerin ein Heraus-
gabeanspruch gem. § 985 BGB zu, da sie auch nach 
Abbruch der Plattenbausegmente auf ihrem Grundstück 
Eigentümerin der verbleibenden Plattenbausegmente 
auf dem Nachbargrundstück geblieben ist. Ursprüng-
lich habe es sich dabei um einen zu duldenden Über-
bau gehandelt, sodass die Klägerin bis zum Abbruch 
der auf ihrem Grundstück befi ndlichen Segmente auch 
Eigentümerin des Gebäudes auf dem Nachbargrund-
stück gewesen sei. Der Abbruch des Gebäudes auf dem 
Stammgrundstück führe lediglich dazu, dass die Dul-
dungspfl icht des Nachbarn ende, weil mit dem Abbruch 
der Sinn des § 912 Abs. 1 BGB (und des inhaltgleichen 
§ 320 ZGB) nicht mehr erfüllt werden könne. Sinn und 
Zweck der Normen sei es, den im Gebäude verkörperten 
wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Werde der Gebäude-
teil auf dem Stammgrundstück abgerissen, so entfalle 
dieser Zweck. 

An den Eigentumsverhältnissen bzgl. des verbliebe-
nen Gebäudeteils auf dem Nachbargrundstück ändere 


